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Verordnung 
über die Vorbereitung von Investitionen

vom 23. Mai 1985

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die Vorbereitung von Inve
stitionen.

(2) Diese Verordnung gilt für staatliche Organe, Kombi
nate, wirtschaftsleitende Organe und Betriebe. Betriebe im 
Sinne dieser Verordnung sind
— Kombinatsbetriebe,
— andere volkseigene und ihnen gleichgestellte Betriebe,
— staatliche Einrichtungen und Einrichtungen der volks

eigenen Wirtschaft,
— sozialistische Genossenschaften sowie deren Betriebe und 

Einrichtungen,
— gesellschaftliche Organisationen und deren Einrichtun

gen.
(3) Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten auch für 

die Investitionen der Landesverteidigung und die Investi
tionen des Versorgungsbereiches „Verschiedene Verbrau
cher II“ sowie für die diesem Versorgungsbereich gleichge
stellten Investitionen, soweit in speziellen Rechtsvorschrif
ten nichts anderes festgelegt ist.

§ 2

Grundsätze
(1) Die staatlichen Organe, Kombinate, wirtschaftsleiten

den Organe und Betriebe haben die Vorbereitung der Inve
stitionen darauf zu richten, durch konzentrierten Einsatz der 
zur Verfügung stehenden materiellen Fonds und finanziel
len Mittel den Beitrag der Investitionen zur Leistungs- und 
Effektivitätsentwicklung der Volkswirtschaft weiter zu er
höhen.

(2) Die staatlichen Organe, Kombinate, wirtschaftsleiten
den Organe und Betriebe haben auf der Grundlage der Ver
edlungskonzeptionen, der Aufgaben und Ergebnisse der Pläne 
Wissenschaft und Technik, der Ergebnisse der grundfonds
ökonomischen Untersuchungen und der langfristigen Kon
zeptionen zum Einsatz und zur effektiven Nutzung des ge
sellschaftlichen Arbeitsvermögens die effektivste Variante 
für die Deckung des volkswirtschaftlich begründeten Bedarfs, 
die Entwicklung des Exports bzw. für die Sicherung der ge
planten Aufgaben zu ermitteln. Dabei ist die Modernisie
rung der vorhandenen Grundmittel auf hohem wissenschaft
lich-technischem Niveau als Hauptform der Grundfondsre
produktion zu verwirklichen. Die Möglichkeiten der territo
rialen Rationalisierung sind zu nutzen. Grundsätzliche Vor
aussetzung für die Vorbereitung einer Investition ist die Be
gründung ihrer Notwendigkeit auf der Grundlage der Ein
haltung der staatlich verbindlich vorgegebenen Auslastungs
normative für die vorhandenen Maschinen und Anlagen.

(3) Die Vorbereitung erforderlicher Investitionen zur 
schnellen und umfassenden Nutzung von Ergebnissen der 
Pläne Wissenschaft und Technik ist im Ergebnis gründlicher 
Untersuchungen über die notwendigen Produktionsvoraus
setzungen bereits beim Erreichen der betreffenden Arbeits
stufen der Aufgaben der Pläne Wissenschaft und Technik 
festzulegen.

(4) Der Vorbereitung von Investitionen sind folgende 
grundlegende volkswirtschaftliche Anforderungen zugrunde 
zu legen:
— Das Verhältnis von Aufwand und Ergebnis ist so zu ge

stalten, daß mit jeder Mark eingesetzter Investitionsmittel 
eine hohe Effektivität für die Volkswirtschaft erreicht 
wird. Die mit den Plänen festgelegte Rückflußdauer ist 
einzuhalten.

— Die Arbeitsproduktivität ist schneller zu steigern als die 
Grundfondsausstattung. Die Investitionsquote muß grö
ßer sein als die Grundfondsquote des Kombinates im Jahr 
vor Inbetriebnahme der Investition.

— Die Investitionen sind darauf zu richten, daß mehr Ar
beitsplätze eingespart als neue geschaffen werden. Dabei


